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7. AWG 2002 § 73 gültig von 01.04.2006 bis 11.07.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2006

8. AWG 2002 § 73 gültig von 01.01.2005 bis 31.03.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 155/2004

9. AWG 2002 § 73 gültig von 02.11.2002 bis 31.12.2004

1. AWG 2002 § 74 heute

2. AWG 2002 § 74 gültig ab 11.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2021

3. AWG 2002 § 74 gültig von 02.11.2002 bis 10.12.2021

Beachte

Besprechung in: RdU 2/2013, 14-17;

Rechtssatz

§ 74 Abs. 1 AWG 2002 sieht eine subsidiäre Haftung des Liegenschaftseigentümers nicht nur dann vor, wenn der

gemäß § 73 Verp>ichtete nicht feststellbar oder zur Entsorgung rechtlich nicht im Stande ist, sondern auch dann, wenn

er aus sonstigen Gründen nicht zur Entsorgung verhalten werden kann. Aus sonstigen Gründen kann der Verp>ichtete

unter anderem auch dann nicht zur Entsorgung verhalten werden, wenn er wirtschaftlich dazu nicht in der Lage ist

(vgl. E 14. Dezember 1995, 95/07/0112).Paragraph 74, Absatz eins, AWG 2002 sieht eine subsidiäre Haftung des

Liegenschaftseigentümers nicht nur dann vor, wenn der gemäß Paragraph 73, Verp>ichtete nicht feststellbar oder zur

Entsorgung rechtlich nicht im Stande ist, sondern auch dann, wenn er aus sonstigen Gründen nicht zur Entsorgung

verhalten werden kann. Aus sonstigen Gründen kann der Verp>ichtete unter anderem auch dann nicht zur Entsorgung

verhalten werden, wenn er wirtschaftlich dazu nicht in der Lage ist vergleiche E 14. Dezember 1995, 95/07/0112).
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